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Mitteilungen über die neuen Gerichtsbauten in Berlin und den Vororten

Die d ritte  Gruppe der hier heute zu besprechenden G erichts
bauten um faßt die reinen Strafgerichte. Sie sind säm tlich, 

sow eit die Innenbezirke von Groß-Berlin in F rage kommen, in 
der Baugruppe des K r i m i n a l g e r i c h t s  in  M o a b i t  vereinigt 

(Abb. 215—221). D er infolge der neuen G erichtsordnung nötig 
gewordene E rw eiterungsbau  is t  in zwei Geschossen dargestellt. 
Tn dem Neubau waren unterzubringen 2 Schw urgerichtssäle, 
13 Strafkam m ersäle, 6 Schöffensäle nebst den erforderlichen 
R ichter- und B eratungszim m ern, ferner 619 Achsen für Geschäfts
zimmer, eine größere A nzahl von W arteräum en, D etentions- 
zellen und eine Anzahl D ienst
wohnungen für H auspersonal und 
U nterbeam te. Das h ierfür benötigte 
Gebäude bedeckt einen Flächenraum  
von 11 900 qm. In  einer so ausge
dehnten A nlage m ußte auf eine mög
lichste Vereinfachung des V erkehrs 
hingew irkt werden. Das führte zu 
einer K onzentrierung der V erhand
lungssäle, zu r A nlage eines beson
deren Saalbaues, der die M itte der 
F ron t an der T urm straße einnimmt.
In ihm konnte den Sälen eine ihren 
Abmessungen entsprechende Höhe ge
geben werden. A uf solche W eise 
entsprechen die 3 Stockwerke des 
Saalbaues den 4 Geschäftsgeschossen 
des übrigen Baues. Die U nterschiede 
in den Fußbodenlagen werden durch 
V erm ittlungstreppen an den Kopf
enden des Saalbaues und m itte ls t der 
H aupttreppe ausgeglichen. Die im 
M itte lrisa lit gelegenen Schw urgerichtssäle übersteigen m it 7,40 in 
bezw. 8,50 m Höhe die durchschnittliche Stockwerkshöhe des 
Saalbaues von 6,40 m noch erheblich. D er Saalbau und Ge
schäftsflügel umschließen 7 kleinere und 4 größere Höfe. Im 
nordöstlichen Ilo f is t  die allen Behörden gemeinsame Kasse 
untergebracht. Die Abm essungen der Räume sind sehr ver
schiedene; die V erhandlungssäle haben eine Tiefe von 7,20 m 
und eine Länge von 12,0 bis 16,0 m ; bei den Schw urgerichts
sälen steigen diese Abmessungen auf 10 :20 m. Besonderes 
Gewicht m ußte auf die V orführung der Gefangenen sowohl 
zu den U ntersuchungsäm tern  als auch zu den Sälen gelegt 
werden. F ü r  ersteren  Zweck sind im Sockelgeschoß 47 De- 
tentionszellen vorgesehen; im Saalbau sind in der Nähe der

V erhandlungssäle besondere, die Längshöfe durchquerende 
Z wischonflügel aufgeführt, in denen insgesam t w eitere 66 Deton- 
tionszellen un tergebrach t sind. Von hier erfolgt m itte lst 
brückenartiger Ueborführung, die die 4 m breiten Saaliluro 
durchqueren, die V orführung zu den Sälen.

Den M ittelpunkt des Saalbaues und den K ernpunkt der
ganzen A nlage bildet die große Treppenhalle. Diese erreicht
eine Höhe von 29 m bei einer lichten Spannung dos M ittel
schiffes von 18,00 m und einer Gosamttiefo von 40 m : in 
diesem m ächtigen Raume, dessen S tützen und Gliederungen in

K ottaer Stein hergeste llt wurden, 
s te ig t die H aupttreppe am phitheatra- 
lisch empor. Es gebrich t leider an 
Zeit, auf. die technische A usführung 
dieses Raum es näher einzugohen, die 
mancherlei In teressan tes bietet.

Die A usbildung der V erhand-
Tungssäle zeigt das folgende Bild.
Es is t ein norm aler S trafkam m er
saal m it horizontaler Decke. Eine 
andere A usbildung zeigen die Schw ur
gerichtssäle.

A eußerlich is t der Saalbau durch 
zwei m ächtige Türm e flankiert und 
ganz W erksteinbau, während die Ge- 
sehäftsflügel nur Sandsteingliederun
gen haben, die von dem Terranovä- 
putz der F lächen um schlossen werdön. 

Die Ecke der Turm - und Räthe- 
now erstraße is t durch einen hohen 
Kuppelaufbau besonders hervorgeho
ben. A uch im Innern is t  dieser 

wichtige K reuzungspunkt durch zwei übereinanderliegendeKuppol- 
räum e ausgezeichnet, deren jeder durch zwei Geschosse reicht, 
so daß das Erdgeschoß und das zweite Stockwerk einen durch
gehenden Fußboden besitzen , w ährend das erste und d ritte  
Stockw erk nur ga lerieartig  in die Kuppelräum e hineinreichen.

Bezüglich des Aeußeron is t  noch darauf hinzuweisen, daß 
an den straßenseitigen Gesehäftsflügeln das d ritte  Obergeschoß 
n u r als M ansardengeschoß in die E rscheinung t r i t t .  Infolge 
dieser anscheinend geringeren Höhe der ersteren tre ten  der 
Saalbau und die hervorgehobenen Kopfbauten ausdrucksvoller in 
die Erscheinung.

M it R ücksicht auf den großen Um fang des Gebäudes wurde 
für die Zwecke der Beheizung die E rrich tung  eines besonderen

V ortrag vom Regierungs- und B aurat Mönnicli in Berlin
Schluß aus Nr. 17 Seite 102

Abb. 215. Erweiterungsbau des Krim inalgerichts ln Moabit
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Kesselhauses benötigt, in dem hochgespannter Dampf zur B e
dienung der einzelnen Z entralstellen  erzeugt w ird. W ie in den 
säm tlichen G erichtsgehäuden werden die V erhandlungssäle und 
G eschäftsräum e m itte ls t W arm w asserniederdruckheizung er
w ärm t und erstere  außerdem m it 
besonderer künstlicher L üftung  ver
sehen, die auch die K orridore 
und W artehallen  in den Bereich 
ihrer W irkungssphäre zieht. Eine 
D am pfniederdruckheizung deckt den 
W ärm everlust in den zu le tz tgenann
ten Räumen. E in u n ter dem U nter
geschoß liegender B edienungsgang 
verbindet die Zontralhoizstellen 
un ter sich und m it dem Kesselhause.

Die Hochdampfkcsselanlago, von 
der auch das neue U ntersuchungs
gefängnis seine W ärm e bezieht, be
s teh t aus 5 Kesseln von je  120 qm
Heizfläche. In  dem 25:17  m F lä
chenraum bietenden Kesselhause 
können 5 weitere Kessel aufgestellt 
werden, so daß später die ganze 
A nlage m it allen vorhandenen Ge
bäuden von hier aus m it W ärm e Schwurgerichtssaal
verso rg t werden kann.

D er ungewöhnliche Um fang der Gesam tanlage reg te die 
F rage an, ob nicht eine eigene W asserversorgung vorteilhaft 
sei, um so mohr, als der V erbrauch [an W asser in don Ge
fängnissen ein bedeutender ist. Diese F rage m ußte nach ein

gehenden Erw ägungen und Berechnungen im zustim menden 
Sinne entschieden werden. So kam  denn eine W assergew in
nungsanlage m it Röhrenbrunnen, Pum pwerk, Rieseler, F ilte r 
und R einw asserbehälter zur A usführung, durch welche eine

jährliche E rsparn is an W asserzins 
von 12 000 Mk. erre ich t wird. Es 
verdient noch bem erkt zu werden, 
daß der R einw asserbehälter in dem 
Kuppelraum  an der Ecke dor Rathe- 
nower- und Turm straßo A ufstellung 
gefunden hat.

D a bei den Strafgerichten  und 
in den Gefängnissen die künstliche 
B eleuchtung eine erhebliche Rolle 
spielt und die E inführung elek tri
schen L ichtes außer F rag e  stand, 
w ar auch die Selbsterzeugung des 
elektrischen Strom es in E rw ägung 
zu ziehen, und diese fiel zu G unsten 
einer eigenen A nlage aus. Diese 
speist nun die installierten  zirka 
5000 Glühlampen und dient zu
gleich dem K raftbetrieb der A kten-, 
L asten- und Personenaufzüge. Die 
K osten der K. W . St. stellen sich 
auf 0,14 Mk.

Daß das Gebäude zudem eine ausgedehnte Fernsprech
anlage m it Z entrale besitzt, daß die 75 vorhandenen U hren von 
einer elektrischen Zentraluhrenanlage auf gleichmäßigem Gang 
gehalten werden, 'so ll nu r nebenbei bem erkt worden.

Mittelbau an der Tuvmstraße Strafkammersaal 
Abb. 21G—221. Erweiterungsbau des Kriminalgerichts in Moabit

Treppenballe

Front an der Front an der Itnthenowerstraße
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D er in nächster Nähe errich tete  E rw eiterungsbau des 
U ntersuchungsgefängnisses en thä lt in 6 Stockwerken Zellen für 
450 Gefangene. Die einzelnen Zellenflügel m ußten bei der Be
schränk theit des Bauplatzes zum Teil an die Nachbargrenze 
gerückt werden, so daß zur Beleuchtung der panoptischen F lure 
O berlicht verw endet werden mußte.

Diese h ier ilüchtig  geschilderten B auanlagen sind in der 
kurzen Z eit von 4 Jah ren  un ter der O berleitung des Geheimen 
O berbaurats T h o e m e r ,  der auf die Entw ickelung des gesam ten 
Justizbauw esens m it g roßer Energie und sehr fruchtbringend 
oingew irkt hat, und un ter der M itw irkung einer Reihe von 
H ülfskräften entstanden. Von letzteren  möchte ich die m it der 
besonderen B auleitung B etrau ten  besonders nam haft machen. 
So un terstand  dio B auausführung der N eubauten in M oabit 
dem B aura t V o h l,  das L andgericht III dem Landbauinspoktor, 
jetzigem  Professor und D irek tor der Zeichenakademie in H anau, 
P e t e r s e n ,  das A m tsgerich t W edding zuerst dem jetzigen Dom
baum eister in Köln, Regierungs- und B aura t H o r to l ,  später dem 
L andbauinspektor A h m  s. Das A m tsgericht Schöneberg is t  vom 
L andbauinspektor G ru b e  und später vom R egierungsbaum eister 
J e s s e n  ausgeführt; in L ichtenborg w irkteR egierungsbaum cister 
S c h m ie d e n ,  in Lichterfeldo Landbauinspektor S a c k u r  und in 
Pankow R egierungsbaum eister S e e c k .

Die B auausführungen habe ich Ihnen nur in großen Zügen 
vorführen können. Ich habe darauf verzichten müssen, Einzel
heiten technischer und künstlerischer D urchbildung zu berühren, 
und auch den Besonderheiten der P lanung  überall zu folgen. 
Ich  hoffe aber, daß das heute angeführte M aterial ausreichen 
wird, um Ihnen ein Bild zu geben von den Bestrebungen, die 
auf dem Gebiete der G erichtsbauten heute bestim mend sind. 
Aber sind w ir heute schon zu einer festen Bauform auf diesem 
Gebiete angelangt? H a t das Gerichtsgebäude wirklich schon 
das Gepräge in seiner äußeren Erscheinung, das seine hohe 
B estim m ung ohne jeden Beigeschm ack k lar aussprich t? Ich 
glaube, daß man das noch n ich t wird zugestehen können. Noch 
immer w ird man vielfach nach dem äußeren Bilde schwanken 
müssen, ob man ein den V erw altungsgcschäften dienendes B au
w erk vor sich h a t oder einen Bau, der den hohen Zwecken der 
R echtsprechung gewidm et ist. L ie g t das nun an unserem 
Können? oder sind es andere Ursachen, die uns den Mangel

in der äußeren E rscheinung des H auses aufnötigen? Ich möchte 
dahin neigen, daß das letztere der Fall ist. Noch sind w ir in 
der Rechtspflege s e l b s t  n icht zu abgeschlossenen Form en ge
kommen. D er dem okratische Zug der Neuzeit, dem w ir die 
B e tä tigung  des Laienelem ents bei der U rteilsprechung durch 
E rrich tung  der Geschworenen- und Schöffengerichte verdanken, 
d ring t in der Rechtsprechung immer woitor vor. Schon denkt 
man auch in den Kreisen der Ju ris ten  an ausgedehntere H eran
ziehung des Laionelem ents. Die bisher nur m it B erufsjuristen  
besetzten Strafkam m ern sollen durch Aufnahme von Laien
rich tern  den Schöffengerichten vorbildlich angonäliert werden; 
und dam it w ürde der gesam te Strafprozeß un ter ak tiver Be
teiligung des Volkes vonsta tten  gehen. Auch im Zivilprozeß 
d ring t dieses Streben nach Popularisierung derR echtsinstitutionon 
unaufhaltsam  vor. N icht genügt es mehr, daß die H andels
kamm ern m it L aienrichtern  aus dem H andelsstande besetzt 
sind; es erheben sich gew ichtige, auch höheren O rts m it A uf
m erksam keit gehörte Stimm en dafür, daß ebenfalls für dio 
Prozesse aus dem Gebiete des Bauwesens technisch vorgcbildeto 
L aienrichter dem B erufsrich ter zur Seite stehen. So is t denn 
ein unverkennbarer Z ug vorhanden, die ganze Rechtspflege m it 
Laienelem enten zu durchdringon und dem R ichter die Gefahr, 
einseitig nach dem Buchstaben des Gesetzes olmo K enntnisse 
der praktischen V orgänge zu urteilen, aus dem W ege zu räum en. 
D as w ürde auch unzweifelhaft zu einer A bkürzung des ganzen 
V erfahrens führen, zu einer V erm inderung des schriftlichen 
V erkehrs und, durch E inschränkung der zahlreichen, je tz t be
nötigten G utachten von außenstehenden Sachverständigen, zur 
weiteren A usbildung der m ündlichen V erhandlung.

Bei D urchführung solcher G rundsätze würde naturgem äß 
auch das Gericlitsgebäudo ein anderes G esicht bekommen. Die 
V erhandlungsräum e würden immer m ehr in den V ordergrund 
tre ten  und m it der Z eit bedeutend überwiogon. So würden 
w ir allmählich in der Idee zurückkehren zum A usgangspunkt, 
zur Basilika. In  einem solchen G erichtsgebäude w ürde sich 
eine A nzahl großer Säle aneinander reihen, je nach dem Be
dürfnis; und durch gemeinsame weite F lure verbunden, würden 
sie ein ganzes bilden, das nunm ehr seine Bestim m ung, dem 
öffentlichen W ohle, dem öffentlichen R echt zu dienen, deutlich 
an der S tirne trüge.

Der achte Denkmaltag in Mannheim
vom M agistratsbaurat Professor Stiehl in Berlin-Steglitz

F ortsetzung aus Nr. 18 Seite 108
In höchst anregender W eise sprach sich sodann Herr Ministerialrat ' 

v. B ie g e le b e n -D a r m sta d t  gegen die V e r q u ic k u n g  v o n  B a u p o l i z e i  j 
un d  K u n s t  aus; er w ies darauf hin. daß auch in kleinen Ortschaften ; 
oft die schwierigsten Einzelfillle des W iderstreits zwischen baupolizei
lichen Vorschriften und künstlerischen Forderungen auftreten und daß 
die m eist der Hochschulbildung entbehrenden Techniker in kleinen 1 
Orten nicht geeignet seien, solche Fragen zu lösen. In H essen ist 
man besser daran gew esen als in Preußen, da bestand schon soit 
altersher ein Gesotz, das im Sinne des neuen preußischen G esetzes 
den Gemeinden die Berechtigung zum Erlaß von Ortsstatuten zu
sprach. Da konnte daher auf dieser Grundlage ein richtigos Denk
m alschutzgesetz erlassen werden, das die W ahrung der künstlerischen  
Gesichtspunkte geistig  hochstehenden, mit Sachverständnis auf das 
beste ausgerüsteten Männern, den Denkmalpflegern, übertrug. Auch 
er wies übrigens darauf hin, daß alle Bestrebungen zum Schutz der 
Heimat und der Denkmäler nur gedeihen könnten durch die M it
wirkung weiterer Volkskreise.

Ministerialrat K a h n  aus München führte dann aus, daß in Bayern 
ähnliche Bestim mungen seit geraumer Zeit in Geltung sind, wie sie 
je tz t  in Preußen eingeführt werden. Er stimmte darin mit v. B i e g e 
le b e n  überein, daß es vor allem Sache der beteiligten K reise sein 
würde, die Bestimmungen des G esetzes wirklich ins Leben zu rufen 
und sie in Anwendung zu bringen. Er bezog sich auf die sehr um
fangreiche Tätigkeit für den Schutz alter Kunst und Schönheit, dio die 
Architektenvereine und vor allem d er  V e r e in  fü r  V o lk s k u n s t  un d  
V o lk s k u n d e  in  M ü n c h e n  entfalten. E s hat sich insbesondere der 
letztere Verein die Aufgabe gestellt, in ganz Bayern die alten schönen 
Ortsbilder zu erhalten und im guten Sinne weiter zu bilden. Der 
Verein gibt eine sehr gehaltvolle Z e i t s c h r i f t  heraus. Ich habe aus 
meinen Beständen einige Nummern hier mitgebracht, sie geben Ihnen 
vielleicht eine kleine Anschauung von der umfassenden W irksam keit 
dieses Vereins. Da werden Entwürfe ausgearbeitet für solche Ge
meinden, die nicht selbst imstande sind, sie herstellen zu lassen, es 
werden Anregungen gegeben für die Erhaltung alter Straßenbilder, es 
werden die Einwohner kleinerer Orte auf die Schönheit ihrer Heimat

und ihrer volkstümlichen Kunst durch Vorträge, A usstellungen usw. 
hingewiesen, und xes is t  dadurch wohl in Hunderten von Fällen Gutes 
gestiftet und Schlimmes verhindert worden. Man kann nur wünschen, 
daß sich bei uns auch eino ähnliche Entwicklung an unser Gosetz an
schließen möchte; daß sich auch solche Kräfte finden, die sich die 
Pflege der V olkskunst angelegen sein lasson. Das ist natürlich keine 
Beschäftigung für diejenigen, dio unter allen Umständen und in jedem  
Falle das W ort „Verdienen“ groß schreiben, sondern mehr für die
jenigen, die in solcher anregenden Tätigkeit einen Reiz und ihren 
Lohn auch in sich findon. Aber ich moine, es müßte um die ideale 
Gesinnung und wohl auch um die Uber den nächsten V orteil hin
ausschauende geschäftliche Tüchtigkeit unserer jungen Architokton 
schlecht bestellt sein, wenn sie sich die hier gegebene Gelegenheit, 
woitere V olkskreise künstlerisch zu erziehen, entgehen ließen.

Den nächsten großen Vortrag des Tages hielt Herr Landesbaurat 
R e h o r s t  aus Merseburg, der über d ie  E r h a l t u n g  a l t e r  S t ä d t e b i ld e r  
u n te r  B e r ü c k s i c h t ig u n g  m o d e r n e r  V e r k e h r s a n f o r d e r u n g e n  
sprach. Er bezeichnete das W ort „Verkehr“ als ein Zauberwort, das 
heutzutage alles beherrscht, und dem zu Liebe die alten schönen Bilder 
unserer deutschen Ortschaften hingeopfert worden, als einen. Begriff, 
dessen Anforderungen oft überschätzt, ebenso oft ,aber auch durch falsche 
M ittel befriedigt würden. Er erklärte nach seinen Erfahrungen die 
Ordnung und die Leitung des Verkehrs als viel wichtiger als das 
m eistens angewendete M ittel der Straßenverbreiterung. Er bezog sich 
auf die Erfahrungen, die in London, in Hallo und sonst gemacht 
worden sind, wo man mit sehr geringen Straßenbreiton auch einen 
außerordentlich großen Verkehr bewältigt. Er erinuerte daran, daß 
in London das auch in ganz engen Straßenzügen ermöglicht “wird, 
allerdings dadurch, daß die kleinsten V erstöße gegen die Fahrordnung 
mit 1 Pfd. Sterling bestraft werden, und er stellto demgegenüber die 
Planlosigkeit, m it der sich bei uns besonders in mittleren und kleinen 
Städten der Verkehr abwickelt. Er befürwortete daher, daß vor jeder 
Straßenverbreiterung erst Verkehrszählungen bewirkt und darnach 
festgeste llt werden solle, ob sie notwendig sei. Er w ies als auf einen 
Anhalt zu solcher Entscheidung darauf hin, daß in Halle die Ulrich
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straße mit nur 4 l/s— 7 m Breite den ganzen großen Verkehr in der 
Längsrichtung der Stadt aufnimmt. Er erwähnte ferner, daß man 
heute die Sucht habe, die alten Straßenfluchten rein aus Freude an 
der nüchternen R egelrichtigkeit aufzuheben und zu begradigen. Da
durch wird m eist die Geschlossenheit des Straßonbildes vernichtet. 
Denn nach baupolizeilicher Uebung darf in solchem Falle eine Umänderung alter Häuser nicht mehr vorgenommen werden; wenn auch der 
B esitzer sehr geneigt wäre, sein schönes altes Haus zu erhalten, er 
wird gezwungen, es abzureißen und ein neues zu errichten. A ls be
sonders gefährlich bczeichnete er die Straßenbahnen, namentlich die 
elektrischen Straßenbahnen, denen zu Liebe das alte Straßenbild viel
fach zerstört wird. Er wies auch hier darauf hin, daß in vielen Städten  
selbst sehr schmale Straßen den Straßenbahnverkehr aufnehmen, ln  
der erwähnten Ulrichstraße in Halle ist eine Straßenbahn vorhanden, 
die eingleisig  angelegt is t mit W eichen an den breiteren Stellen der 
Straße. Er empfahl für ähnliche Fälle eine Gabelung der Linien, die

Benutzung zweier gleichlaufender Straßenzügo für die Hin- und Rück
fahrt. Auch die zahlreichen und rohgeformten Tragemastou und die 
Aufhängung der Drähte schädigen häufig sehr das Aussehen der 
Straßen. Er warnte deshalb im Interesse der Denkmalpflege davor, 
Kreuzungen von Straßenbahnlinien gerade bei hervorragenden Ge
bäuden oder Straßenbildorn anzulegen. Dasselbe, wio für die elek
trischen Leitungen der Straßenbahnon gilt natürlich auch für die 
Starkstromleitungen zur Beleuchtung. E s wurdo auf Rothenburg hin
gew iesen zum Beweiso dafür, daß es sehr wohl möglich ist, solche A us
führungen so zu machen, daß sie nicht schädlich wirken. A ls abschrecken
des Beispiel dagegen wurde Tangermünde erwähnt, das durch seine Licht
leitungen böse en tstellt worden ist, ferner eine ganze Reihe Ortschaften 
in der Schweiz, wo die Ortsbilder durch Telephon- und Tolegraphon- 
stangen in dor gröbsten W eise verunziert sind, schließlich Heilbronn, 
wo man den einzigen wohlorhaltcnou Turm dor Stadtmauer als Träger 
eines Tolephongerüstes vorsehandelt hat. (Fortsetzung folgt)

Biiclierbesprechung
Geschichte der Architektur Italiens

von den ältesten Zeiten bis zur Gegen
wart, dargestellt von D r. D. J o s e p h ,  
Professor an der neuen Universität 
Brüssel. Mit 340 Abbildungen. Leipzig 
1907. Baumgärtners Buchhandlung. 
Preis 20 M.

Soviel über italienische Kunst auch 
schon geschrieben is t (das Literatur
verzeichnis am Ende des vorliegenden 
Buches woist rund 1200 W erke auf), 
os gibt hierunter kein Werk, das aus
schließlich die Architekturgeschichte 
Italiens in ihrem vollständigen Verlaufe 
behandelt.

Die bekannteren älteren kunstge
schichtlichen W erke vonSchnaase, Lübke, 
Redtenbacher, sowie Burkhardt’s Cicerone 
befassen sich m it allen Zweigon der 
Kunst und in ihnen spielt zum eist die 
Architektur eine mehr nebensächliche 
Rollo. Die W erke dagegen, die sich ein
gehender mit dor Architektur befassen, 
w ie die von Mothes, Gurlitt u. a., be
handeln dann nur einzelne Zeitabschnitte 
und Kuusfperioden etwa der altchrist- 
lichon Kunst, der Renaissance oder des 
Barock. So ist denn mit dem vorliegen
den W erke das Gebiet der Architektur 
Italiens in so zusammenhängender W eise, 
wie bisher noch nicht behandelt und da
mit eine dankenswerte Ergänzung des 
vorhandenen geboten. Es 
beginnt mit den Bauten der 
Griechen auf römischem  
Boden, behandelt die Kunst 
der Etruskor und Römer und 
dann die ganze Entwicklung 
durch altchristliche, roma
nische und gotische Kunst 
zur Renaissanco, zum Ba
rock und Klassizismus. M it 
dem X IX . Jahrhundert bis 
zur modernen Kunst, ver
treten durch d’Aroncos Aus- 
stellungsgobäudo in Turin,1 
schließt es ab.

Das Ganze is t  klar und 
anregend geschrieben und 
hebt die für den Architekten  
wichtigen Fragen deutlich 
heraus unter Gegenüber
stellung der Forschungs
ergebnisse über strittige Fra
gen. W as ich vermisse, is t  
daß hierbei nicht durch

Fußnoten auf dio jew eiligen Quellen
werke, die w ie oben erwähnt in einer 
reichhaltigen Bibliographie zusammen
gefaßt sind, hingewiesen wird. Es würde 
damit denjenigen, dio auf der Grund
lage dieses W orkes woitorgohende Ein
zelstudien betreiben wollen, eine w esent
liche Erleichterung geboten werden.

Von besonderem W ert wird das 
vorliegende W erk für diejenigen sein, 
dio sich einen Ueberblick über italieni
sche Architektur verschallen wollen, und 
es erscheint sehr dankenswert, daß 
hierbei auch dio neuere Kunst einge
hende Berücksichtigung gefunden hat, 
dio man über der Fülle dor alten Kunst
werke in Italien nur allzuleicht über
sieht. A llerdings wird die Ueberzougung, 
daß dio Zahl der modernen A rch i
tekten, dio m it der alten Kunst eine 
eigene N ote zu verbinden wissen, wio 
Mengoni, Basilo. Sommaruga u. a. m. 
doch nur gering ist, kaum erschüttert 
werden können.

W elche Fülle der Gestalten und 
eigenartiger Künstlerpersönlichkeiten da
gegen in dor alten Kunst. Ja  die Zahl 
der Künstler und Bauwerke ist so groß 
und wirkt fast erdrückend auf den 
Leser, daß man für den Zweck besserer 
Uebersicbtlichkeit wohl wünschen möchte, 
daß schon durch den Druck das minder

wichtige gegen diejenigen 
Bauwerke zurückgesotzt 
wurde, die für dio Ent
wicklung der K unst in 
erster Linie von Bedeutung  
waren.

Das Verständnis des 
Textes wird durch eino 
große Anzahl gutgewählter 
Abbildungen, die teils nach 
photographischen Aufnah
men gefertigt, teils älteron 
Werken entnommen sind, 
gefördert. E s ist dabei auch 
so manches Meisterwerk be
rücksichtigt worden, das 
bisher noch weniger be
kannt war.

So wird denn das vor
liegende W erk als ein vor
trefflicher Führer durch 
Italiens Architekturschätze 
mit Dank zu begrüßen sein.

B ürde

Abb. 222. Dio Kathedrale zu Crcmona (verkleinerte Wiedergabe 
der Abb. 121 in Joseph's Geschichte der Architektur Italiens)

A bb.223. Pfürtnerhaus des Palazzo CastiglioDi zu Mailand. Architekt: S o m m a r u g a  
(verkleinerte W iedergabe der Abb. 320 in Joseph's Geschichte der Architektur Italiens)
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